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tiert ist, gruppieren sich die Außenhöfe (auch der Braunschweiger!)
an bestimmten Itinerarorten um den Herzog und sind in ihrer per-
sonellen Zusammensetzung erst dann genau erkennbar, wenn für
den Kreis der Anwesenden Präsenzpflicht von eigenem Interesse am
Rechtsgeschäft einigermaßen unterscheidbar ist", Von "Residenz"
sollte man erst dann sprechen, wenn der Kernhof mittelfristig mit
einem Außenhof zu verschmelzen beginnt.

Der Kernhof Heinrichs des Löwen bestand aus seinen Kapellänen
und einer sehr konsistenten Gruppe von Ministerialen'"; dazu traten
(mit einer Ausnahme in deutlichem Abstand) einige wenige Edel-
freie. Unter den Ministerialen ragen die Inhaber der großen Hof-
ämter'? besonders deshalb hervor, weil sie über lange Zeitspannen
in der Umgebung des Herzogs bezeugt sind: Der Truchseß Jordan
von Blankenburg zwischen 1161 und 1194, also über den Sturz des
Herzogs hinaus, in 27 Urkunden'? (34 % der prosopographisch ver-
wertbaren 79 Stücke); der Kämmerer Anno von Heimburg zwischen
1143 und 117()2! sowie Heinrich von Weida zwischen 1143 und
1171/7422 in 20 bzw. 21 Urkunden (25%); LupoId von Herzberg,
der zeitweise ebenfalls das Amt des Truchseß versehen hat, zwischen
1152 und 116623 in 15 Urkunden (19%); Ludolfvon Dahlum, Stadt-
vogt von Braunschweig, zwischen 1153 und 119024 (14x; 18%), Ju-
sarius von Blankenburg, der Bruder Jordans, zwischen 1161 und
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